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Presseanfrage 

Sehr geehrter Herr Prof. Ludwig, 

nach wie vor besteht von Eigentümerseite kein Einverständnis mit der 

Auskunfterteilung. 

Neben der Befürchtung einer etwaigen Gefährdung durch eine Veröffentlichung 

und der Berufung auf Persönlichkeitsrechte d. derzeitigen und nicht früherer 

Eigentümer/In werden auch noch folgende Einwendungen erhoben bzw. 

wiederholt, die ich Ihnen auszugsweise wiedergebe: 

„Herr Prof. Ludwig legt … keinen Presseausweis vor, welcher ihn und die 
von ihm betriebene Webseite als offizielles Presseorgan legitimieren würde. 
Allein das Betreiben einer Webseite und die Recherche zu historischen 
Themen und deren Veröffentlichung auf ebendieser Webseite mag ein 
privates Anliegen von Prof. Ludwig sein, rechtfertigt aber nicht den Eingriff 
in Persönlichkeitsrechte unbeteiligter Dritter und unserer Mandantin. 
Ansonsten wäre jedermann über das schlichte Betreiben einer Webseite die 
Möglichkeit eröffnet, Ausforschungen in Grundbüchern zu betreiben. 
Hierdurch würde das Erfordernis eines berechtigten Interesses nach § 12 
GBO umgangen.   … 

… hatte sich das Bundesverfassungsgericht mit der Frage zu beschäftigen, 
ob es grundrechtlich geboten ist, den Eigentümer des Grundstücks vor der 
Auskunftserteilung anzuhören. Entgegen der Auffassung von Prof. Ludwig 
hat das Bundesverfassungsgericht aber keineswegs entschieden, dass der 
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Presse gleichsam automatisch und in jedem Fall ein Anspruch auf Auskunft 
zusteht. Vielmehr ist das aus dem Grundrecht auf Pressefreiheit folgende 
berechtigte Interesse stets im Einzelfall mit dem ebenfalls grundrechtlich 
verbürgten Persönlichkeitsschutz durch Interessenabwägung in Einklang zu 
bringen.  … 

Dies muss umso mehr gelten, als Prof. Ludwig weiterhin nicht substantiiert 
darlegt, was der Eigentumsübergang an dem Grundstück und die daran 
beteiligten Personen mit der von ihm geplanten Veröffentlichung über 
„Ignatz Nacher und die Engelhardt-Brauerei“ zu tun haben soll.“ 
 
 
Sie erhalten hiermit Gelegenheit zur Stellungnahme, Vorlage etwaiger 

Legitimationsunterlagen und Ergänzung Ihres Sachvortrages binnen 2 Wochen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

gez. Gessert-Pohle  
 

 

 

 
 

 


